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AHV-Ratgeber 47

«Warum komme ich nicht auf den

Betrag für Alleinstehenden-EL?»

Unser AHV-Fachmann
Markus Mauron ist Stell-

vertretender Sektionschef

und Fachspezialist

Renten bei der Eidgenössischen

Ausgleichskasse EAK.

An unsere Leserschaft
Der AFIV-Ratgeber erscheint -
im Wechsel mit dem Ratgeber

Geld - in jeder zweiten Ausgabe

der Zeitlupe,

Sie erleichtern uns die Beant-

wortung Ihrer Anfragen, wenn

Sie Kopien von Korresponden-

zen und/oder Entscheiden bei-

legen. Bitte auch bei Mail eine

Postadresse angeben. Wir

beantworten Ihre Frage in der

Regel schriftlich.

Richten Sie Ihre Fragen bitte an:

Zeitlupe, Ratgeber AHV,

Postfach 2199,8027 Zürich.

Ich bin Rentnerin und zusätzlich EL-Bezügerin. Die

monatlichen Ergänzungsleistungen betragen gut
CHF 1260.-. Nun habe ich gelesen, dass Allein-
stehenden im Jahr ein Betrag von CHF 18 720 - an-

gerechnet wird. Wie setzt sich der Betrag zusam-

men, wenn ich nicht auf diese Summe komme?

Die Ergänzungsleistungen werden kantonal
ausgerichtet und sind Leistungen, die zusätz-
lieh zu den AHV/IV-Renten im Bedarfsfall aus-
bezahlt werden. Dabei müssen die im Gesetz

beschriebenen persönlichen und Wirtschaft-
liehen Verhältnisse gegeben sein.

Bei der Berechnung eines allfälligen EL-An-
Spruchs werden die Ausgaben den Einnahmen

gegenübergestellt. Sind die Ausgaben höher
als die Einnahmen, so entsteht ein Anspruch
auf Ergänzungsleistungen. Andernfalls wird
durch die zuständige Stelle eine ablehnende

Verfügung erlassen.

Die Zahl CHF 18720.-, die Sie gelesen haben,
betrifft den Lebensunterhalt und hat nichts mit
einem Minimumbetrag für einen monatlichen

Anspruch auf Ergänzungsleistung zu tun.

Dieser Lebensunterhalt wird bei den Aus-

gaben hinzugerechnet und setzt sich unter an-
derem aus folgenden Ausgaben zusammen:

Nahrungsmittel, Kleider, Energieverbrauch,
Nachrichtenübermittlung (Telefon, Post), Kör-

perpflege usw.
Andere Posten wie die Miete und Kranken-

kasse werden separat als Ausgaben aufgeführt
und von den Einnahmen abgezogen.

Fazit: Ihre Ausgaben übersteigen die Ein-
nahmen um gut CHF 15200.-. Dieser Betrag
wird durch 12 Monate dividiert, und somit
ergibt sich schlussendlich der monatliche EL-

Betrag, der Ihnen zusätzlich zu Ihrer Rente
ausbezahlt wird. Falls Sie genauere Details be-
treffend Ihrer Berechnung wünschen, müssen
Sie sich mit der entsprechenden Stelle in Ver-

bindung setzen, von welcher die Ergänzungs-
leistung ausbezahlt wird. Diese wird Ihnen
die genauen Berechnungsgrundlagen zustel-
len, woraus die massgebenden Posten für die
Höhe des Ihnen zustehenden monatlichen EL-

Betrages ersichtlich sind.

AHV-Renten bei Konkubinatspartnern
Als Ehepaar beziehen wir zusammen eine Monats-

altersrente von zusammen CHF 3420 - (150 Pro-

zent der maximalen Altersrente von CHF 2280.-).
Dies entspricht dem maximalen Betrag für Ehe-

paare. Eine Einzelperson kann bis zu CHF 2280-
beziehen. Wie ist das bei Konkubinatspartnern?

Ihre Ausführungen entsprechen dem im Jahr
2009 gültigen Wert.

Gegenwärtig sind die Konkubinatspartner
den Einzelpersonen (alleiniger Haushalt) noch

gleichgestellt. Das heisst, dass Konkubinats-

partner maximal je CHF 2280.- (total also zu-
sammen CHF 4560.-) beziehen können. In
diesen Fällen werden die monatlichen Einzel-

renten auch nicht plafoniert, wie dies bei

verheirateten Ehepaaren geschieht. Auch bei

gerichtlich getrennten Paaren (Gerichtsurteil
muss vorhanden sein) wird nicht plafoniert.
Eine richterlich ausgesprochene Trennung hat

nicht nur auf die Renten der Ersten Säule Ein-

fluss, sondern kann auch aufs Erbrecht über-

greifen. Hingegen wird die Plafonierung eben-

falls angewandt, wenn keine gerichtliche - also

nur eine faktische - Trennung besteht.

Fazit: Die sogenannte Ehepaar-Altersrente wur-
de auf den 1.1.1997 durch je zwei Einzelrenten
ersetzt (10. AHV-Revision). Dies beinhaltete
auch die sogenannte Einkommensteilung für
während der Ehe erzielte Einkommen, sobald
eine Ehe geschieden wurde oder beim 2. Ehe-

partner der Versicherungsfall eingetreten ist.
Damals wurden die Konkubinatspartner im
AHV-Gesetz noch nicht den Ehepaaren gleich-
gestellt, wie dies heute z. B. bei einigen Pen-

sionskassen (gewisse Bedingungen müssen er-

füllt sein) bereits zum Tragen kommt.
Bei einer nächsten AHV-Revision wird even-

tuell dieser Punkt in Augenschein genommen
und eingeführt werden. Zum heutigen Zeit-

punkt ist aber noch nichts in dieser Richtung
vorgesehen, und daher werden Konkubinats-

partner wie Einzelpersonen behandelt.
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